
Neumann Kohlebürsten GmbH

Verkauf- und Lieferbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Unternehmern
im Sinne von § 313 Abs. 1 BGB. Entgegenstehende oder von den Verkaufsbedingun-
gen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir  nur an, wenn wir  aus-
drücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 
Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Be-
steller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

Unsere  Angebote  sind  freibleibend  und  gelten  auf  sofortige  Entscheidung.  Sofern
eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese in-
nerhalb von zwei Wochen annehmen. 
An Zeichnungen, Mustern, Katalogen und anderen Unterlagen behalten wir uns das
Eigentums- und Urheberrecht vor, sie dürfen weder Dritten noch Konkurrenzfirmen
zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere aus-
drückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht in-
nerhalb der zweiwöchigen Frist annehmen, sind uns diese Unterlagen unverzüglich
zurück zu senden.

§ 3 Preise und Zahlung

Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk
ausschließlich  Verpackung zuzüglich  MwSt.  in jeweils  gültiger  Höhe.  Kosten der
Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Preise sind errechnet unter
Zugrundelegung der heutigen Materialpreise und Löhne. Angemessene Preisänderun-
gen wegen veränderter  Lohn-, Material-  und  Vertriebskosten für  Lieferungen,  die
drei Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen,  bleiben vorbehalten. Die
Preise sind für Nachbestellungen nicht verbindlich. Wird bei Abrufaufträgen über die
Bestellmenge hinaus abgerufen, so sind wir berechtigt, den Überschuss zu streichen
oder zum Tagespreis zu berechnen. 
Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu
erfolgen. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von zehn Tagen mit 2 % Skonto
oder in 30 Tagen nach Lieferung und Rechnungsstellung.  Rechnungsbeträge unter
Euro 25,00 sind sofort ohne Abzug zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 %
über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Die Geltendmachung eines höhe-
ren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

§ 4 Werkzeuge

Werkzeugkostenanteile werden grundsätzlich getrennt vom Warenwert in Rechnung
gestellt.  Durch Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller
keinen Anspruch auf die Werkzeuge, sie bleiben in jedem Fall unser Eigentum. 

§ 5 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig  festgestellt  oder  unbestritten  sind.  Zur  Ausübung  eines Zurückbehal-
tungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 Lieferfrist

Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen
Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des
Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
Die Lieferung gilt  als fristgerecht erfüllt, wenn die Ware innerhalb der vereinbarten
Frist das Werk verlassen hat oder Versandbereitschaft gemeldet ist. In Fällen höherer
Gewalt oder bei Betriebsstörungen, insbesondere Rohstoff- oder Energiemangel, Ma-
schinen- oder Werkzeugbruch, Streik, Aussperrungen, Transportschwierigkeiten oder
sonstigen von uns nicht zu vertretenden Umständen, sind wir berechtigt, die Liefer-
frist angemessen zu verlängern.
Teillieferungen gelten als Geschäft für sich. Sie werden als solche in Rechnung ge-
stellt und sind besonders zu bezahlen.
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwir-
kungspflichten, so sind wir berechtigt, uns insoweit entstehenden Schaden einschließ-
lich  etwaiger  Mehraufwendungen  ersetzt  zu verlangen.  Weitergehende  Ansprüche
bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorlägen, geht die Gefahr
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme oder Schuldnerver-
zug geraten ist. 
Wir haften im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche im Rahmen einer
pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal je-
doch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.
Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges
bleiben unberührt.

§ 7 Versand und Gefahrenübergang

Wenn nicht besonders vereinbart, bleibt die Versandart unserem Ermessen vorbehal-
ten ohne Verantwortung für billigste und schnellste Verfrachtung.
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absen-
dung an den Besteller in dem Zeitpunkt, in dem die Lieferung das Werk verlassen
hat, die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der
Ware auf den Besteller  über.  Dies gilt  unabhängig  davon,  ob die Versendung der
Ware vom Erfüllungsort  erfolgt  oder wer die Frachtkosten trägt.  Wird die Versen-
dung auf Wunsch des Bestellers verzögert, so geht die Gefahr vom Tag der Meldung
der Versandbereitschaft auf den Besteller über.  

§ 8 Gewährleistung und Mängelrüge

Gewährleistungsrechte des Bestellers setzten voraus, dass dieser seinen nach § 377
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-
kommen ist.
Sollten sich die Beanstandungen trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so sind ge-
mäß § 377 HGB offensichtliche  Mängel unverzüglich,  spätestens jedoch innerhalb
von 14 Tagen nach ihrer Entdeckung geltend zu machen, anderenfalls gilt die Ware
als genehmigt.
Mängelansprüche verjähren in zwölf Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns
gelieferten Ware bei unserem Besteller, soweit das Gesetz nicht längere Fristen zwin-
gend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzu-
holen.
Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen,
der bereits zum Zeitpunkt  des Gefahrenübergangs vorlag, so werden wir die Ware,
vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatz-
ware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener
Frist zu geben.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller, unbeschadet etwaiger Schadenser-
satzansprüche, vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Ersatz für ver-
gebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht verlangen. Mängelansprüche beste-
hen nicht bei nur unerheblicher Abweichung der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur
unerheblicher  Beeinträchtigung  der Brauchbarkeit,  bei  natürlicher  Abnutzung oder
Verschleiß, bei Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel,
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrunds oder aufgrund sonstiger äußerer
Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Be-
steller  oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorge-
nommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine
Mängelansprüche.
Ansprüche  des Bestellers  wegen der zum Zweck der Nacherfüllung  erforderlichen
Aufwendungen,  insbesondere  Transport,  Wege,  Arbeits-  und  Materialkosten,  sind
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte
Ware nachträglich  an einen anderen Ort  als  die Niederlassung des Bestellers  ver-
bracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch.
Weitergehende oder andere als die hier geregelten Ansprüche des Bestellers gegen
uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Mangels sind ausgeschlossen. Im Fal-
le des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer
Garantie für die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs im
Sinne von § 444 BGB richten sich die Rechte des Bestellers ausschließlich nach den
gesetzlichen Bestimmungen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zah-
lung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor.  Dies gilt  auch für alle zu-
künftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen.
Wir sind  berechtigt,  die  Kaufsache zurückzunehmen,  wenn der Besteller  sich ver-
tragswidrig verhält.
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalem Geschäfts-
verkehr  berechtigt.  Die  Forderung des Abnehmers  aus der Weiterveräußerung  der
Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten
Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig da-
von, ob die Kaufsumme ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Der
Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt.
Unsere Befugnis, die Forderung einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.  Wir werden
jedoch  die  Forderung  nicht  einziehen,  solange  der  Besteller  seinen  Zahlungsver-
pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt,  nicht  in Zahlungsverzug
geraten ist  und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % über-
steigt.

§ 10 Patentverletzung

Wird  die  Ware  in  vom  Besteller  besonders  vorgeschriebener  Ausführung  (nach
Zeichnung, Muster oder sonstigen bestimmten Angaben) hergestellt und geliefert, so
übernimmt der Besteller die Gewähr, dass durch die Ausführung Rechte Dritter, ins-
besondere Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrechte, nicht
verletzt werden. Der Besteller ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter, die
sich aus einer solchen Verletzung ergeben könnten zu befreien.

§ 11 Sonstiges

Erfüllungsort  für Lieferung und Zahlung ist Berlin. Bei allen aus dem Vertragsver-
hältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten ist das Amtsgericht
Tempelhof-Kreuzberg bzw. das Landgericht Berlin zuständig.
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.  Dies gilt
auch für  Änderungen dieser  Schriftformklausel.  Mündliche  Nebenabreden wurden
nicht getroffen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder
eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  Die
Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich
zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Re-
gelung am nächsten kommt bzw. diese Lücke ausfüllt.


